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FÜR DEN BERUF‐ PRIVAT‐ UND SPORTBEREICH 

WAS IST DAS NOT & UNFALL SERVICE ?  
WER KANN SICH VERSICHERN ?  

Es ist ein maßgeschneiderter Versicherungsschutz, der allen sozialversicherten Personen zu Spitzenkonditionen offen 
steht. Das Not & Unfall Service gilt für den Beruf ‐ Privat ‐ und Sportbereich (auch Verkehrsunfälle). 

DIE WICHTIGSTE LEISTUNG DER SONDERKLASSE NACH UNFALL:  

Kostendeckungsgarantie und Direktverrechnung (als Privatpatient) bei stationärer Heilbehandlung von Unfallfolgen in 
der Sonderklasse Zweibettzimmer eines österreichischen Vertragskrankenhauses, bei freier Arztwahl. 

Sonderklasse nach Unfall (Privatklasse Unfallschutz MU/10) 
Sonderklasse Zweibettzimmer 
für alle Sozialversicherungen (Besonderen Versicherungsbedingungen). 

MU/10 
Österreich 

Krankenhausleistung 

Österreichdeckung nach Unfall 
Kostendeckungsgarantie und Direktverrechnung in allen österreichischen Vertragskrankenhäusern bei stationärer 
Heilbehandlung von Unfallfolgen sowie unfallbedingter kosmetischer Behandlungen. 

• 

Sonderklasse/Zweibettzimmer 
Hotelkomfort mit Bad, TV, Tageszeitung, Menüwahl, flexible Besuchszeiten, uvm. • 

Operative ambulante Heilbehandlungen nach Unfall (wenn dadurch eine stationäre Heilbehandlung vermieden wird) 
Kostendeckungsgarantie und Direktverrechnung bei ambulanter operativer Heilbehandlung in Vertragskliniken und 
bei Vertragsärzten. 

• 

Begleitpersonkosten nach Unfall im Krankenhaus für versicherte Kinder bis zum 18. Lebensjahr. • 
Krankentransportkosten nach Unfall € 146,- 

Versicherungsleistung im Ausland 

Europadeckung nach Unfall 
Kostendeckungsgarantie in allen allgemeinen öffentlichen Krankenhäusern. • 

Erweiterte Europa- und Weltdeckung nach Unfall 
Kostendeckungsgarantie für stationäre Heilbehandlungen in Privatspitälern wegen akuter Behandlungen und 
Behandlungen aufgrund eines Unfalls anlässlich eines vorübergehenden Aufenthalts von höchstens 4 Wochen. 

bis € 150.000,- 

Weltdeckung nach Unfall 
Kostendeckungsgarantie wenn eine stationäre Heilbehandlung aufgrund des medizinischen Standards in Österreich 
nicht durchführbar ist. 

• 

Vorsorge - Früherkennung 

time4me - eine Auszeit für Körper, Geist und Seele - einmal jährlich. • 
Taggeldleistungen 

Krankenhaus- Ersatztagegeld nach Unfall in der allgemeinen Gebührenklasse (anstelle aller anderen Leistungen) für 
Erwachsene (für Kinder 50% des Tagsatzes). € 100,- 

Kur- bzw. Rehabilitationsgeld bis 28 Tage (für Kinder 25% des Tagsatzes). € 20,- 

• Leistung inkludiert  Ein Beitritt ist jederzeit bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres zum 1. des Folgemonates möglich. 

DIE MONATSPRÄMIEN INKL. VERSICHERUNGSSTEUER 

Erwachsene:  Baustein MU/10 – Sonderklasse Unfallschutz:  €  7,50 
Kinder bis 18 Jahre:  Baustein MU/10 – Sonderklasse Unfallschutz:  €  3,00 

Inklusive dem Sportrisiko: 
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ANMELDUNG BZW. RÜCKFRAGEN 
Anmeldung mit Antrag per Mail, Fax oder Post: 

BSO-ASVÖ - Versicherungsberatung Held & Held 
Hauptstraße 25  
2353 Guntramsdorf  

Tel: 02236 / 53086-0 
Fax: 02236 / 53086-4 
Mail: office@diehelden.at 
Web: www.diehelden.at  

Sonderklasse nach Unfall TOP (Privatklasse Unfallschutz Top MU/10AT) 
Sonderklasse Zweibettzimmer 
für alle Sozialversicherungen (Besonderen Versicherungsbedingungen). 

MU/10AT 
Österreich 

ZUSÄTZLICHE Krankenhausleistung zur Privatklasse Unfallschutz MU/10 

Hubschrauberbergungskosten 
Bei einem Freizeitunfall in den Bergen verunglückten oder in Wassernot geratenen Versicherten. € 3.650,- 

Arzt- und Facharztkosten nach Unfall für Schul- und Ganzheitsmedizin (ausgenommen Zahnärzte und Dentisten). bis € 200,- 

ZUSÄTZLICHE Versicherungsleistung im Ausland zur Privatklasse Unfallschutz MU/10 

Ambulante Heilbehandlung im Ausland nach Krankheit oder Unfall 
Kostendeckungsgarantie für eine medizinisch notwendige ambulante ärztliche Heilbehandlung, die bei einem 
vorübergehenden Aufenthalt von höchstens 4 Wochen erforderlich ist. 

bis € 15.000,- 

Rückholdienst weltweit unbegrenzt durch Flugrettung (Tyrol Air Ambulance) inkl. Nachreiseservice (auch 
Überführung) nach Unfall. • 

Vorsorge - Früherkennung 

time4me - eine Auszeit für Körper, Geist und Seele - einmal jährlich. • 
ZUSÄTZLICHE Taggeldleistungen zur Privatklasse Unfallschutz MU/10 

Krankenhaustagegeld bei stationärem Aufenthalten infolge Krankheit oder Entbindung. € 30,- 

• Leistung inkludiert  Ein Beitritt ist jederzeit bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres zum 1. des Folgemonates möglich. 

DIE MONATSPRÄMIEN INKL. VERSICHERUNGSSTEUER 

Erwachsene:  Baustein MU/10AT – Sonderklasse Unfallschutz:  €  14,00 
Kinder bis 18 Jahre:  Baustein MU/10AT – Sonderklasse Unfallschutz:  €    6,20 

Sonderklasse Einbettzimmer (L) 
Beide Privatklasse Unfallschutz – Varianten können auf Sonderklasse/Einbettzimmer (L) ergänzt werden 
Monatliche Zusatzprämie:  Erwachsene € 1,50  /  Kinder bis 18 Jahre  € 0,60 

Privatklasse Taggeld (MITG/160*50) 
Weiters besteht die Möglichkeit ein Krankenhaustaggeld in  
Der Höhe von € 50,‐/Aufenthaltstag einzuschließen. 
Die altersabhängige Prämie entnehmen Sie bitte der letzten 
Seite dieses Dokumentes oder unserer Webseite  
www.diehelden.at/sportler => Not & Unfall Service. 
Sie können uns aber auch gerne persönlich kontaktieren. 

Weiterführende Informationen, die genauen Leistungs‐ 
beschreibungen, das Krankenhausverzeichnis und die  
Versicherungsbedingungen zu allen Varianten finden Sie  
auf unserer Webseite unter  www.diehelden.at/sportler   =>   Not & Unfall Service 
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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Liebe AmateursportlerInnen! 

Wir ersuchen Sie, den Versicherungsantrag inkl. Datenschutz- und Schriftformerklärung 

unterfertigt und vollständig ausgefüllt mittels E-Mail, Fax, oder Post an unser Büro zu 

senden. 

Versicherungsschutz entsteht bedingungsgemäß erst mit Zugang der Polizze, oder 

einer gesonderten Annahmeerklärung des Versicherers. 

Um das Verlustrisiko des Antrages am Postweg kontrollieren zu können, bitten wir Sie, uns 

per Telefon oder Mail darüber zu informieren, dass ein Antrag zu uns unterwegs ist. 

Sollte der Antrag nicht innerhalb einer angemessenen Frist bei uns eigelangt sein, ist es uns 

dadurch möglich unverzüglich zu reagieren. Damit verhindern Sie eine Verzögerung bzw. 

das Nicht – zu- Stande – Kommen Ihres Versicherungsschutzes. 

Weiters ersuchen wir Sie um Bekanntgabe einer Telefonnummer, um Sie im Bedarfsfall über 

den Verlust Ihres Antrages, oder Fragen zu Ihrem Antrag, schnellstmöglich kontaktieren 

können. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit sportlichen Grüßen, 

Ihr Held & Held Versicherungsmakler



Zahlungsart:    SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT (Ermächtigung)   Erlagschein    Dauerauftrag

IBAN: BIC:

Kontoinhaber: 

GK- Name: GK-Konto: Personalnummer:
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Vermittler-Nr. Name Vermittler-Nr. Name Vermittler-Nr. Name

P Kunden-Nummer Antragsteller, Familienname Vorname

Titel Geburtsdatum Geschlecht 

m.  w.

Fam. Stand
Tag Monat Jahr

Sozialversicherung SV-Nr. Beruf, Art der Beschäftigung beschäftigt bei seit
 selbst.
 unselbst.

Tag Monat Jahr

IKZ Postleitzahl Ort Telefon-Nr. E-Mail

Straße Nummer Nationalität

Eingangsstempel LD Eingangsstempel GD

Merkur Versicherung AG          Antrag Krankenversicherung          Nr.:

Die Schlusserklärung des Antrages und die Information zur privaten Krankenversicherung sowie die tariflichen Leistungsbeschreibungen mit der 
Darstellung der Prämienerhöhung der letzten 5 Jahre wurden mir zur Kenntnis gebracht und ausgehändigt.

Ort, Datum Unterschrift Vermittler Unterschrift aller mitzuversichernden Unterschrift Antragsteller (Vers.-Nehmer) 
erwachsenen Personen ggf. als gesetzlicher Vertreter

G
V

-A
N

00
3-

17
-0

1

Erklärung zum Gesundheitszustand der zu versichernden Person

P1  ja    P2  ja    P3  ja     nein
Wenn ja, geben Sie uns bitte Einzelheiten bekannt.

P
Art der Krankheiten, Beschwerden, körperliche Fehler, 
Behandlungen, Operationen, Allergien u. a.

ärztliche Behandlung Name, Adresse der Ärzte 
Krankenhäuser etc.

Operation ausgeheilt

seit nein

P
Zu versichernde Person 
(Familienname, Vorname, Titel) 
Kunden-Nr.

Verwandt-
schafts- 

Verhältnis

Geburtsdatum 
Tag  Monat  Jahr

Beruf -  Art der 
Beschäftigung

Sozial- 
vers.

m. 
w.

Privatklasse Tarife
Monats- 
prämieSKL

Unfall
SKL

Unfall Top
SKL

Einbettzimmer
Taggeld € 50,–

1 MU10 MU10AT L

2 MU10 MU10AT L

3 MU10 MU10AT L

Vers.-Beginn Pol.-Nr. Summe-Gesamtmonatsprämie (inkl. Vers.-Steuer):

Bei welcher anderen Versicherungsanstalt besteht oder 
bestand eine Krankenversicherung bzw. haben Sie eine beantragt

Anstalt, Tarif, Polizzennummer
von bis

Sind die zu versichernden Personen besonderen Gefahren (im Sport, im Beruf, Reisen nach außereuropäischen Ländern) ausgesetzt oder werden 
 nein             

Gesundheitsvorsicherung
Unfallschutz und Taggeld

ab 01.01.2017

64235 W. Held Ges.m.b.H.
Antragsteller, Familienname

Zu versichernde Person

1

m Gesundheitszustand d

P1

Unterschrift aller mitzuversichernden Unterschrift Antragsteller (Vers.-Nehmer)
erwachsenen Personen ggf. als gesetzlicher Vertreter

Taekwondo - Amateursport - Ohne Entgelt



Vereinbarung zur Form von Erklärungen und anderen Informationen
Schriftform: Folgende Erklärungen und Mitteilungen des Versicherungsnehmers 
bzw. Versicherten oder sonstiger Dritter sind nur in Schriftform wirksam: 

Ruhendstellung des Versicherungsvertrages, Abtretungserklärungen, Anzeigen 

im Zusammenhang mit der Leistungsabwicklung bzw. Auszahlung von 
Versicherungsleistungen.
Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfänger das Original der 
Erklärung mit eigenhändiger Unterschrift des Erklärenden zugehen muss.

Geschriebene Form:
des Versicherungsnehmers bzw. Versicherten oder sonstiger Dritter im 

Wirksamkeit, wenn sie in geschriebener Form erfolgen und zugehen. Der 
geschriebenen Form wird durch einen Text in Schriftzeichen, aus dem die 

des Versicherungsnehmers, des Versicherten oder sonstiger Dritter sind nicht 
wirksam.

  Der Antragsteller und die zu versichernden Personen sind mit dieser Vereinbarung ausdrücklich einverstanden.

Datenschutzerklärung
Allgemeine Hinweise zur Datenverwendung
Der Antragsteller und die zu versichernden Personen bestätigen die Kenntnisnahme der umseitigen Datenschutzbestimmungen

1. Zustimmung zur weiteren Nutzung der Daten

ein, dass bekannt gegebene Daten (auch die E-Mail-Adresse; nicht jedoch sensible Daten) von der Merkur Versicherung AG und den österreichischen 
Datenschutzbestimmungen zu Werbezwecken, zur Beratung und

werden.
Der Antragsteller und die zu versichernden Personen stimmen dieser Nutzung der Daten zu.

2. Zustimmung zur Ermittlung und Übermittlung von Gesundheitsdaten im Zuge des Vertragsabschlusses und im Versicherungsfall
Der Antragsteller und die zu versichernden Personen

• Datenschutzbestimmungen ein, dass der Versicherer zur Beurteilung, ob und zu welchen Bedingungen 

oder behandelnden Ärzten, Krankenanstalten, sonstigen Einrichtungen der Krankenversorgung oder Gesundheitsvorsorge, den bekannt gegebenen

betreffend, welche der Merkur Versicherung AG evident sind, ermitteln darf;

• 
der Leistungen der Ermittlung notwendiger Gesundheitsdaten im Umfang des Punkt 1.3.3 der Datenschutzbestimmungen  zu;

• Datenschutzbestimmungen genannten Befragten im Voraus von der ärztlichen und einer sonstigen beruflichen
Schweigepflicht im Umfang der Zustimmungserklärung und des Direktverrechnungsauftrags gemäß Punkt 1.3.3 der „Datenschutzbestimmungen “;

• 
Datenschutzbestimmungen) und die damit einhergehenden Folgen zur Kenntnis genommen.

werden.

Der Antragsteller und die zu versichernden Personen stimmen dieser Verwendung der Gesundheitsdaten ausdrücklich zu. 

Ort, Datum Unterschrift der mitzuversichernden Unterschrift Antragsteller (Vers.-Nehmer) 

 Der Antragsteller und die zu versichernden Personen sind mit dieser Vereinbarung ausdrücklich einverstanden.

Der Antragsteller und die zu versichernden Personen stimmen dieser Verwendung der Gesundheitsdaten ausdrücklich zu.

Matthias
Hervorheben



Merkur Versicherung AG

Ergänzung zum Antrag vom:____________________

Polizzennummer:  _____________________________
Ergänzungsblatt 

ab 15.02.2017

G
V

-A
N

00
1-

17
-0

3

In Ergänzung zu Punkt 2.4. (Produktbeschreibung) der Informationen zur privaten Krankenversicherung gemäß §§ 252 und 
255 VAG weisen wir auf die individuellen Leistungsausschlüsse (Risikoausschlüsse) und Wartezeiten hin.

Individuelle Leistungsausschlüsse (Risikoausschlüsse) und Wartezeiten
Sollte der Versicherer individuelle Wartezeiten und/oder Leistungsausschlüsse im Versicherungsschein (=Polizze) festlegen, hat 
der Versicherungsnehmer das Recht, innerhalb eines Monats nach Empfang der Polizze in geschriebener Form zu widersprechen  
(§ 5 Versicherungsvertragsgesetz, BGBl. Nr. 2 / 1959, in der jeweils geltenden Fassung), sodass kein Krankenversicherungsvertrag 
zustande kommt.

Kunden-Nr. Versicherungsnehmer - Familienname Versicherungsnehmer - Vorname Geburtsdatum

Ort, Datum Unterschrift Vermittler Unterschrift aller mitzuversichernden Unterschrift Antragsteller (Vers.-Nehmer) 
erwachsenen Personen ggf. als gesetzliche/r Vertreter

Matthias
Hervorheben

Matthias
Hervorheben



1. Datenschutzbestimmungen
1.1. Verwendung personenbezogene Daten (Hinweis gemäß § 24 DSG)

Die Ermittlung und die Verwendung der von Ihnen bekannt gegebenen Daten erfolgt zu 

sowie die Bearbeitung im Versicherungsfall (zur Feststellung des Schadens und des 
Leistungsanspruchs). Bei Zustimmung zur weiteren Nutzung der Daten werden die Daten 

verwendet.

Vermittler, Behörden, Sachverständige sowie bei Zustimmung auch an die österreichischen 

Sensible Daten werden jedoch nur mit gesonderter, ausdrücklicher Zustimmung 
übermittelt!

1.2. Zustimmung zur weiteren Nutzung der Daten
Im Falle der Einwilligung, stimmen der Antragsteller und die zu versichernden Personen 
im Sinne des Datenschutzgesetzes und des Telekommunikationsgesetzes zu, dass 
Vertragsdaten (Art des Vertrages, Laufzeit, Versicherungssumme) und von ihnen 
bekannt gegebene personenbezogene Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail, 
Telefonnummer) genutzt werden können, um per Werbepost, per E-Mail oder telefonisch, 

und Finanzdienstleistungen unserer österreichischen Konzernunternehmen Merkur 

beraten und betreut werden zu können. Ebenso wird zugestimmt, dass die Daten zum 

werden und nicht zusammen mit E-Mail-Adressen oder sonstigen personenbezogenen 
Daten gespeichert werden.
Diese Zustimmung kann jederzeit per E-Mail an merkur@merkur.at oder mittels Brief an die 

(www.portal.merkur.at).

1.3. Personenbezogene Gesundheitsdaten

Unrichtige oder unvollständige Angaben können zum Rücktritt des Versicherers vom 
Versicherungsvertrag und zu Leistungsfreiheit führen. Bitte beachten Sie daher die 
folgenden Hinweise:

Antrag gestellten Gesundheitsfragen richtig und vollständig zu beantworten. Unvollständige 
oder unrichtige Angaben hindern den Versicherer, die Gesundheitsverhältnisse der zu 

Mitteilungsobliegenheit des VN hinsichtlich erteilter und widerrufener Vertretungs-
vollmachten

wird. Diesfalls ist auch der Umfang der Vollmacht bekanntzugeben. Weiters ist der 

1.3.2. Zustimmung zur Ermittlung und Übermittlung von Daten
• bei Vertragsabschluss

Der Antragsteller und die zu versichernden Personen stimmen zu, dass der Versicherer zur 
Beurteilung, ob und zu welchen Bedingungen dieser Versicherungsvertrag abgeschlossen 
oder geändert wird, personenbezogene Gesundheitsdaten durch unerlässliche 

sonstigen Einrichtungen der Krankenversorgung oder Gesundheitsvorsorge, den bekannt 

Einrichtungen. Davon umfasst sind die zu dieser Beurteilung erforderlichen medizinischen 
Unterlagen (Anamnese, Entlassungsberichte, sämtliche diagnostische Befunde, 
Infusionsblatt, klinische oder ärztliche Aufnahme- und Behandlungsdaten, wobei in 
Einzelfällen auch mit weniger Unterlagen das Auslangen gefunden werden kann). Ebenso 

Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf kann zur Folge 
haben, dass sich der Versicherer die Einholung weiterer Unterlagen vorbehält oder 
den Antrag ablehnt.

• im Versicherungsfall
Der Antragsteller und die zu versichernden Personen stimmen zu, dass der Versicherer 

Ärzten, Krankenanstalten oder sonstigen Einrichtungen der Krankenversorgung oder 

Versicherung AG evident sind, ermitteln darf.

konkreten Versicherungsfall im Zusammenhang stehenden Krankheiten, Unfallfolgen 
und Gebrechen von den genannten Ärzten, Krankenanstalten sowie sonstigen 
Einrichtungen der Krankenversorgung oder Gesundheitsvorsorge. Davon umfasst sind 
die zur Beurteilung unerlässlichen medizinischen Unterlagen (Daten zum Grund der 

Aufnahme und Statusblatt, Fieberkurve mit Infusionsplan, sämtliche diagnostische 
Befunde, OP Bericht, ärztlicher Verlaufsbericht, Anästhesieprotokoll, Verlaufsbericht der 

Behördenprotokolle, wobei in Einzelfällen auch mit weniger Unterlagen das Auslangen 
gefunden werden kann).
Im Falle einer solchen Datenermittlung werden der Antragsteller und die zu versichernden 

auch die Möglichkeit, der Datenermittlung jeweils im Einzelfall zuzustimmen. 
Machen der Antragsteller und die zu versichernden Personen von diesem Recht auf 
Einzelfallzustimmung Gebrauch, so haben sie dies dem Versicherer in geschriebener 
Form mitzuteilen.
Der Antragsteller und die zu versichernden Personen nehmen zur Kenntnis, dass es 

Unterlagen vom Antragsteller, Bezugsberechtigten oder der zu versichernden Person 
in vollem Umfang beizubringen. Bis zum Erhalt aller benötigten Unterlagen können 

Der Antragsteller und die zu versichernde Person stimmen zu, dass der Versicherer 

Der Antragsteller und die zu versichernden Personen entbinden die bei Vertragsschluss 
und im Versicherungsfall Befragten Personen im Voraus von der ärztlichen und sonstigen 

Direktverrechnungsauftrags gemäß Punkt 1.3.3.
Die Merkur Versicherung AG behält sich im Falle eines Fremdverschuldens vor, 

geltend zu machen. Zu diesem Zweck stimmen der Antragsteller und die zu versichernden 

Versicherung sowie dem zuständigen Gericht zu.

1.3.3. Datenermittlung im Rahmen der Direktverrechnung in der Krankheitskosten-
versicherung
In der Krankheitskostenversicherung können Leistungen zwischen dem Versicherer und 
dem Gesundheitsdienstleister direkt verrechnet werden. Dies bedarf eines Auftrags des 

den Gesundheitsdienstleister erteilt. Bei Vorliegen dieses Auftrags darf der Versicherer die 

Versicherungsnehmers oder Versicherten ermitteln:
• 

der stationären Aufnahme oder der ambulanten Behandlung sowie zur der Frage, ob der 
Behandlung ein Unfall zugrunde liegt);

• 

und zu deren Ausmaß) einschließlich des Operationsberichts;

Versicherungsnehmer oder Versicherte jederzeit untersagen. Eine Untersagung könnte 
zur Folge haben, dass der Versicherer zumindest vorerst die Deckung verweigert und der 

bleiben, die sonst gedeckt wären.

2. Informationen zur privaten Krankenversicherung gemäß §§ 252 und 255 VAG
2.1. Information zum Unternehmen

2.2. Anwendbares Recht / Vertragsgrundlagen
Die beantragte Versicherung unterliegt österreichischem Recht ohne die Verweisungs-
normen des österreichischen internationalen Privatrechts. Vertragsgrundlagen sind der 
Antrag, Erklärungen zum Datenschutz, die Polizze samt sonstiger Anlagen, der dem Vertrag 
zugrunde liegende Tarif und die dem Tarif zugrunde liegenden Allgemeinen und Besonderen 
Versicherungsbedingungen.

2.3. Bezeichnung und Anschrift der Aufsichtsbehörde
Der Versicherer und der diesem Versicherungsvertrag zugrunde liegende Tarif unterliegen 

Otto-Wagner-Platz 5.

2.4. Produktbeschreibung
Ihre Versicherung ist ein Produkt der privaten Krankenversicherung. Die Informationen 

Versicherungsleistungen entnehmen Sie bitte den Ihrem Versicherungsantrag beiliegenden 
Unterlagen.
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Vertragsspitäler in der Krankenhauskostenversicherung

Sollte eine Änderung der Vertragsspitalsliste nach Vertragsabschluss erforderlich sein, 

beide Unterlagen gemeinsam mit dem Versicherungsvertrag, sollten Sie diese Unterlagen 

Wartezeiten nach Versicherungsbeginn

handelt sich nachweislich um eine nach Vertragsabschluss während der Versicherungsdauer 
eingetretene Schwangerschaft.

In Gesetzen sowie den Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen sind Ein-

Entziehungskuren.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufzählung nur demonstrativ und daher nicht 
abschließend ist.

2.5. Laufzeit – Ende des Versicherungsvertrages
Der Versicherungsvertrag wird grundsätzlich auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der 
Versicherungsvertrag endet jedoch in nachstehenden Fällen:

2.5.1. Kündigung durch den Versicherungsnehmer

das heißt, dass die Versicherung erstmals zum Ende des 3. Versicherungsjahres mit einer 

den Versicherungsvertrag hinsichtlich einzelner Personen, hat der Versicherer das Recht, 

2.5.2. Kündigung durch den Versicherer

2.5.2.1. Prämienzahlungsverzuges des Versicherungsnehmers

gezahlt, so kann der Versicherer so lange die erste Zahlung nicht bewirkt ist, vom Vertrag 

dreier Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird. Wird in der Folge 
eine fällige Prämie oder eine fällige Prämienrate nicht rechtzeitig bezahlt, so kann der 

Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach dem Ablauf der Zahlungsfrist, die 
Zahlung nachholt.

2.5.2.2. Krankengeldversicherung
In der Krankengeldversicherung hat der Versicherer das Recht, den Versicherungsvertrag 
zur Gänze oder nur hinsichtlich einzelner versicherter Personen mit einer Frist von drei 

2.5.2.3. Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit 

2.5.2.3.1. Obliegenheiten vor Abschluss des Versicherungsvertrages
Der Versicherungsnehmer und der Versicherte haben vor Abschluss des Vertrages 
alle erheblichen Gefahrenumstände anzuzeigen. Jeder Gefahrenumstand, nach 

laufenden Versicherungsjahres eine entsprechend höhere Prämie verlangen.

des Versicherers maßgebenden Grundsätzen auch gegen eine höhere Prämie nicht 

2.5.2.3.2. Obliegenheiten während des Bestehens des Versicherungsvertrages

vertrag abgeschlossen, so ist der Versicherer vom weiteren Versicherungsvertrag 

• Wenn der Versicherte im Krankheitsfall den vom Arzt oder vom Versicherer gegebenen 
zumutbaren Verhaltensmaßregeln vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht Folge leistet.

• Bei Wohnsitzverlegung des Versicherungsnehmers ins Ausland.
 Die Versicherten, die ihren Wohnsitz nicht ins Ausland verlegen haben das Recht den 

Versicherungsvertrag fortzusetzen.
• Erschleichung der Versicherungsleistung sowie deren Versuch bzw. Mitwirkung.
Bei Tod des Versicherungsnehmers haben die Versicherten das Recht, den Versicherungs-

ist innerhalb zweier Monate nach dem Tod des Versicherungsnehmers abzugeben.

Bei der Gruppenversicherung zusätzlich:

Der Gruppenversicherungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, wenn er 
nicht von der Gruppenspitze oder vom Versicherer fristgerecht unter Einhaltung einer 

Ausgleich, Konkurs oder Liquidation.
Das Versicherungsverhältnis endet außerdem in nachstehenden Fällen:

Das Versicherungsverhältnis kann hinsichtlich einzelner versicherter Personen durch 

der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag hinsichtlich einzelner versicherter 
Personen, hat der Versicherer das Recht, innerhalb einer Frist von einem Monat den 

Der Versicherer ist berechtigt, den Gruppenversicherungsvertrag ohne Einhaltung einer 

bezahlt und nach Ablauf der Frist mit der Zahlung in Verzug ist. In allen anderen Fällen ist der 

der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach dem Ablauf der Zahlungsfrist, die 
Zahlung nachholt. 

vertrages:

• Ausscheiden des Versicherungsnehmers aus dem im Gruppenversicherungsvertrag zu 
versichernden Personenkreis.

2.6. Informationen zur Prämie
Die vorgeschriebene Prämie beinhaltet bereits die Versicherungssteuer, die wir an das 

Alter des (der) Versicherten. Bei erhöhtem Risiko können Zusatzprämien oder besondere 

uns kostenfrei zu bezahlen sind.

2.7. Gewinnbeteiligung
Die Tarife der MI-Tarifserie unterliegen keiner Gewinnbeteiligung.

2.8. Änderung der Prämie oder des Versicherungsschutzes (gem. § 178f VersVG)
Der Versicherer ist berechtigt bei Veränderung nachstehender Faktoren eine Änderung der 
Prämien oder des Versicherungsschutzes vorzunehmen:
• eines vereinbarten Index,
• der durchschnittlichen Lebenserwartung,

auf die zu diesem Tarif Versicherten
• des Verhältnisses zwischen den vertraglich vereinbarten Leistungen und den 

entsprechenden Kostenersätzen der gesetzlichen Sozialversicherungen,
• der durch Gesetz, Verordnung, sonstigen behördlichen Akt oder durch Vertrag 

zwischen dem Versicherer und im Versicherungsvertrag bezeichneten Einrichtungen 

Einrichtungen und

Bei der Gruppenversicherung zusätzlich:

• das Durchschnittsalter einer versicherten Gruppe.

erhöht, so kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass ihm der Versicherer ein Angebot 

geändertem Leistungsumfang unterbreitet.

Bloß vom Älterwerden des Versicherten oder von der Verschlechterung seines 

Umstellung der Kinderprämie auf die Erwachsenenprämie

Es kann jedoch vereinbart werden, dass eine zunächst geringere Prämie (Kinderprämie) ab 
einem bestimmten Lebensalter des Versicherten auf denjenigen Betrag angehoben wird 

2.9. Rechtliche und wirtschaftliche Folgen einer Kündigung 

Lebensalter des Versicherten berechnet.

Bei der Gruppenversicherung zusätzlich:
Bei Ausscheiden aus der Gruppenversicherung oder bei Beendigung des gesamten 

Recht, innerhalb eines Monats die Fortsetzung der Versicherung als Einzelversicherung 

zu verlangen, sofern die Versicherten bei Eintritt in die Gruppenversicherung versicherbar 

der Gruppenversicherung angerechnet. Das Recht auf Fortsetzung als Einzelversicherung 

wird.

2.10. Abgabenrechtliche Vorschriften

abgeschlossene Versicherungsverträge können nicht mehr abgesetzt werden) begrenzt 

Werbungskosten geltend zu machen. 



Die jeweilige abgabenrechtliche Behandlung ist von Ihren persönlichen Verhältnissen 

Fragen richten Sie bitte an Ihren Steuerberater. 

investiert werden kann.

2.11. Bericht über die Solvabilität und Finanzlage
I

erhältlich.

3. Schlusserklärung für die Gesundheitsvorsorge

3.1. Hinweis zu § 1a VersVG

Der Versicherungsschutz entsteht erst mit Zugang der Polizze oder einer gesonderten 
Annahmeerklärung des Versicherers. Der Antragsteller nimmt daher ausdrücklich zur 

nicht besteht; dies gilt auch, wenn der Vertrag nicht zustande kommt.
Die Antragstellung ist nur schriftlich möglich. Der Antragsteller sowie die unterzeichnenden 

schriftlichen Antrages erfolgt und mit dem Vermittler (Außendienstmitarbeiter) keine 

wurden. Die mit der Vermittlung von Versicherungsgeschäften betrauten Personen sind 

abzugeben; diese sind nur dann wirksam, wenn sie im Antrag schriftlich festgehalten sind 
bzw. auch auf der Polizze bestätigt werden. Erklärungen des Antragstellers und der zu 
versichernden Personen sowie Kenntnisse und Wahrnehmungen des Vermittlungsagenten 
sind der Kenntnis des Versicherers nicht gleichzusetzen. Der Vermittler ist weiters nicht 

abzugeben.
Der Antragsteller und Versicherungsnehmer bestätigt, die im Antrag gestellten 

etwaige Änderungen im Gesundheitszustand der zu versichernden Personen, die in der 

schriftlich anzuzeigen. Wissen und Verhalten der zu versichernden Person stehen dem des 
Antragstellers (Versicherungsnehmers) gleich. Unvollständige oder unrichtige Angaben 
hindern den Versicherer, die Gesundheitsverhältnisse der zu versichernden Person richtig 
einzuschätzen. Bei schuldhafter Verletzung dieser Obliegenheit kann der Versicherer unter 

die Leistung verweigern.

3.2. Hinweis zu § 1d VersVG
Nach den gesetzlichen Bestimmungen des Bundesbehindertengleichstellungs-

Risikoausschlusses, einer Verminderung der Leistung oder einer Wartefrist verlangen, 

3.3. Beschwerderecht

haben die Möglichkeit der Einreichung einer Beschwerde beim Beschwerdemanagement 
der Merkur Versicherung AG unter meinanliegen@merkur.at. Diese Beschwerde kann 

managements der Merkur Versicherung AG ist eine Äußerung aufgrund erheblicher 

Dauer der Bearbeitung als auch auf das Verhalten eines Mitarbeiters. Beschwerden an 
das Beschwerdemanagements der Merkur Versicherung AG werden innerhalb von 10 
Arbeitstagen nach Einlagen bearbeitet. Sollte diese Frist wider erwarten nicht eingehalten 

Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO), Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien, 

3.4. Aufsichtsbehörde

3.5. Allgemeine Bestimmungen

entrichten. Dieser Versicherungsvertrag unterliegt österreichischem Recht. 
Der Antragsteller und Versicherungsnehmer bestätigt, dass er eine Durchschrift 

vorgesehene Änderungen der Prämie entsprechend den einschlägigen Bestimmungen 
des VersVG ausgefolgt worden sind. Die den einzelnen Tarifen zugrunde liegenden 
Versicherungsbedingungen sind Bestandteil des Vertrages.
Ein Krankenversicherungsvertrag wird auf Lebenszeit des Versicherungsnehmers 
abgeschlossen. Davon ausgenommen sind kurzfristige Verträge, die auf weniger als 

Zahlungsweise zu bezahlen.

3.6. Ermächtigung zum SEPA-Lastschrifteinzug

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

3.7. Rücktrittsrechte des Versicherungsnehmers 

Unternehmens gehört, berechtigt – sofern der Antrag außerhalb der von uns dauernd 

wurde, nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten. Maßgebliche Umstände 
sind insbesondere die Aussicht auf steuerliche Vorteile oder die Aussicht auf einen Kredit. 

eine Woche und beginnt zu laufen, sobald Ihnen erkennbar ist, dass die maßgeblichen 
Umstände nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten und Sie eine 

erlischt spätestens einen Monat nach Zustandekommen des Vertrages. Die Absendung 

steht Ihnen nicht zu, wenn Sie wussten oder wissen mussten, dass die maßgeblichen 
Umstände nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten oder wenn der 

angemessenen Anpassung des Vertrages bereit erklärt haben.

wenn Sie nicht vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung die Versicherungsbedingungen und 

können Sie in geschriebener Form, innerhalb von zwei Wochen erklären, nachdem Ihnen 

Sollten Sie Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sein, so können Sie ohne 

nicht zum Betrieb des Unternehmens gehört, berechtigt, vom Antrag oder vom Vertrag 

unter der Voraussetzung, dass die zu versichernde(n) Person(en) gesund und voll arbeitsfähig und nicht in ärztlicher Behandlung oder Kontrolle ist (sind).
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Privatklasse Unfallschutz und Taggeld

Angebot im rechtlichen Sinne dar. Die darin enthaltenen Informationen können eine umfassende Beratung nicht ersetzen. 
Es gelten die Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls die Regelungen des 

Privatklasse
Merkur Gesundheitsvorsorge

Fast jede Minute wird in Österreich ein Mensch durch einen Unfall verletzt. Wenn es passiert, nimmt Ihnen ein optimaler Unfallschutz 
viele Sorgen ab und Sie können sich voll und ganz auf’s Gesundwerden konzentrieren.

Privatklasse Unfallschutz - Tarif MU/10

Privatklasse Taggeld

Privatklasse Unfallschutz – Top - Tarif MU/10AT
• Sonderklasse Mehrbettzimmer infolge Unfall

• Weltdeckung

• Krankenhausersatztagegeld € 100,-

•

• Krankenhaustagegeld € 50,-

•

•

• Sonderklasse Mehrbettzimmer infolge Unfall
• Weltdeckung
•

(max. € 15.000,- pro Kalenderjahr)
• Krankenhausersatztagegeld € 100,- pro Tag
• Krankenhaustagegeld bei Krankheit und 

Entbindung € 30,- pro Tag
• Arzt- und Facharztkosten inkl. Physiotherapie infolge Unfall bis 

•
•
•

Monatliche Prämie:

Mit Familienbonus:

Monatliche Prämie:

Mit Familienbonus:

Alter MITG/16O*50 Fam.Bonus
Kinder

5,00
5,00
5,50 5,17

7,00
7,50 7,05
7,50 7,05

30
31

10,00
33 10,00

Monatliche Prämien:

Zusätzliche monatliche Prämie: Mit Familienbonus:

Beide Privatklasse Unfallschutz - Varianten können auf Sonderklasse/Einbettzimmer (L) ergänzt werden

Mit der Privatklasse Taggeld bietet Ihnen die Merkur Versicherung  im Falle eines stationären Aufenthaltes die Möglichkeit, anfallende 

verluste können Sie damit minimieren.

Alter MITG/16O*50 Fam.Bonus
10,50

35 11,00
11,50

37 11,75
13,00
13,50

15,00

15,51
17,00

Alter MITG/16O*50 Fam.Bonus
50
51

53

55

57
30,00
31,00

30,55
33,50
35,00

37,00

Privatklasse Taggeld

Monatliche Prämien:
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